Bauhaus-Universität Weimar

Der Rektor

Vergabeordnung Bauhaus-Stipendien

Mit dem Bauhaus-Stipendium fördert die Bauhaus-Universität Weimar herausragende deutsche und ausländische Studierende, Promovenden und Postdoktoranden, die überdurchschnittliche Leistungen oder eine überdurchschnittliche Eignung für ihr Wissensgebiet erkennen oder erwarten lassen. Studierende und Promovenden müssen in einem Studiengang oder Promotionsprogramm der Bauhaus-Universität eingeschrieben sein.

Das Rektorat entscheidet über Zahl, Dauer, Höhe und Zielgruppe der Stipendien jährlich neu. Die Vergabe erfolgt im Rahmen der jährlich verfügbaren Mittel. Es beauftragt die Vergabekommission für Stipendien mit der Ausschreibung und Vergabe der Stipendien. 

Der Vergabekommission für Stipendien ist identisch mit der Vergabekommission gemäß § 10 Abs. 2 der Thüringer Graduiertenförderungsverordnung. Ihr gehören der Rektor oder dessen Vertreter als Vorsitzender, die Gleichstellungsbeauftragte, drei Professoren und zwei akademische Mitarbeiter an. Der Senat der Bauhaus-Universität kann bestimmen, die Vergabekommission um jeweils die gleiche Anzahl von Professoren und akademischen Mitarbeitern zu vergrößern. Außer dem Vorsitzenden und der Gleichstellungsbeauftragten werden die Mitglieder vom Senat auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Vergabekommission hat die Aufgabe, das Vorliegen der fachlichen Voraussetzungen für die Gewährung eines Stipendiums festzustellen. Die Vergabekommission ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende und insgesamt die Mehrheit der Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit den Stimmen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

Die Vergabekommission für Stipendien kann beratende Mitglieder (z.B. die jeweiligen Studiengang- bzw. Promotionsprogrammleiter) an den Sitzungen beteiligen. 

Die Stipendien werden als  Zuwendung im Sinne der §§ 23 und 44 der Thüringer Landeshaushaltsordnung gewährt. 

Die Gewährung eines weiteren Stipendiums ist ausgeschlossen, wenn der Bewerber bereits aus anderen öffentlichen Mitteln oder mit Mitteln öffentlicher Einrichtungen gefördert wird. Eine Nebentätigkeit des Stipendiaten von weniger als 20 Stunden im Monat ist zulässig. Auf das Stipendium wird das Jahreseinkommen angerechnet, soweit es bei Alleinstehenden 7.500 € und Verheirateten einschließlich des Jahreseinkommens des Ehegatten 17.500 € jährlich übersteigt. Der Stipendiat erhält einen Zuwendungsbescheid.

Die Stipendienurkunden werden in der Regel im Rahmen der Immatrikulationsfeier der Bauhaus-Universität verliehen.

1. Stipendien für Bachelor-Studierende

Gefördert werden besonders begabte Studienanfänger der Bauhaus-Universität Weimar ab dem 1. Fachsemester in ausgewählten Studiengängen für die Dauer von zwölf Monaten.

Kriterien für die Vergabe

· Überdurchschnittliche schulische Leistungen, ggf. in ausgewählten Fächern

· Besondere Motivation und Begabung

· Gesellschaftliches Engagement

Auswahlverfahren

Studienbewerber der festgelegten Studiengänge können sich mit der Bewerbung um den Studienplatz bis zum 30.09. eines jeden Jahres  für ein Bauhaus-Stipendium bewerben (Selbstbewerbung).

Die Entscheidung über die Vergabe erfolgt durch die Vergabekommission für Stipendien. Der Beginn der Förderung ist in der Regel der 1. Oktober.

Von den Geförderten wird ein Abschlussbericht erwartet.

Bewerbungsunterlagen

Die Bewerbung ist per E-Mail als PDF-Dokument (eine Datei inkl. Anlagen) mit folgenden Unterlagen 

· tabellarischer Lebenslauf,

· Bewerbungs- und Motivationsschreiben, 

· Abiturzeugnis (Kopie),

· Nachweis des gesellschaftlichen Engagements oder anderer außergewöhnlicher Aktivitäten

an das Dezernat für Studium und Lehre zu richten.

Adresse / Email

Verweis auf Website Stipendien

Ansprechpartner

2. Stipendien für Master-Studierende

Gefördert werden herausragende Studierende der Bauhaus-Universität Weimar ab dem 1. Fachsemester in ausgewählten Master-Studiengängen für die Dauer von zwölf Monaten.

Kriterien für die Vergabe

· Überdurchschnittliche Leistungen im ersten berufsqualifizierenden Abschluss, bzw. in der beruflichen Tätigkeit

· Auslandserfahrung

· Sehr gute Kenntnisse in mind. einer modernen Fremdsprache

· Besondere Motivation und Begabung

· Gesellschaftliches Engagement

Auswahlverfahren

Studienbewerber der festgelegten Master-Studiengänge können sich mit der Bewerbung um den Studienplatz bis zum 30.09. eines jeden Jahres für ein Bauhaus-Stipendium bewerben (Selbstbewerbung).

Die Entscheidung über die Vergabe erfolgt durch die Vergabekommission für Stipendien. Der Beginn der Förderung ist in der Regel der 1. Oktober.

Von den Geförderten wird ein Abschlussbericht erwartet.

Bewerbungsunterlagen

Die Bewerbung ist per E-Mail als PDF-Dokument (eine Datei inkl. Anlagen) mit folgenden Unterlagen 

· tabellarischer Lebenslauf,

· Bewerbungs- und Motivationsschreiben,

· Bachelorzeugnis (Kopie),

· Empfehlung eines Hochschullehrers oder des letzten Arbeitgebers,

· Nachweis über Fremdsprachenkenntnisse,

· Nachweis des gesellschaftlichen Engagements oder anderer außergewöhnlicher Aktivitäten

an das Dezernat für Studium und Lehre zu richten.

Adresse / Email

Verweis auf Website Stipendien

Ansprechpartner

3. Abschluss-Stipendien für Studierende der künstlerisch-gestalterischen Studiengänge

Gefördert werden herausragende Studierende der künstlerisch-gestalterischen Studiengänge der Bauhaus-Universität Weimar, die ihr Studium ab Antragsstellung binnen zwölf Monaten abschließen.

Kriterien für die Vergabe

· Überdurchschnittliche Leistungen im Studium

· Besondere Motivation und Begabung

· Gesellschaftliches Engagement

Auswahlverfahren

Vorschlagsberechtigt für die Abschluss-Stipendien sind die an der Bauhaus-Universität tätigen Professoren der künstlerisch-gestalterischen Studiengänge. Die Vorschläge sind bis zum 30.09. eines jeden Jahres im Dezernat für Studium und Lehre einzureichen.

Die Entscheidung über die Vergabe erfolgt durch die Vergabekommission für Stipendien. Der Beginn der Förderung richtet sich nach dem Antrag. 

Von den Geförderten wird ein Abschlussbericht erwartet.

Bewerbungsunterlagen

Die Bewerbung ist per E-Mail als PDF-Dokument (eine Datei inkl. Anlagen) mit folgenden Unterlagen 

· tabellarischer Lebenslauf,

· Bewerbungs- und Motivationsschreiben,

· Kopien von benoteten Studienleistungen,

· Empfehlung eines Hochschullehrers, 

· Nachweis des gesellschaftlichen Engagements oder anderer außergewöhnlicher Aktivitäten

an das Dezernat für Studium und Lehre zu richten.

Adresse / Email

Verweis auf Website Stipendien

Ansprechpartner

4. Stipendien für Promovenden

Durch das Bauhaus-Stipendium sollen hochwertige Forschungsergebnisse und die frühe Selbständigkeit des wissenschaftlichen und künstlerisch-gestalterischen Nachwuchses unterstützt werden. Mit dem Stipendium fördert die Universität hervorragende Promovenden in jedem Stadium ihrer Forschungsarbeit.

Kriterien für die Vergabe

Voraussetzung ist die Aufnahme in ein strukturiertes Promotionsprogramm sowie die Immatrikulation als Promovend an der Bauhaus-Universität Weimar. Die Vergabekommission für Stipendien entscheidet nach Qualität und Erfolgsaussichten des Projektes. 

Bewerbungs- und Auswahlverfahren

Bewerber können sich auf jede Ausschreibung der Bauhaus-Stipendien bis zum 30.09. des Jahres bewerben (Selbstbewerbung; Mehrfachbewerbung möglich). Die Entscheidung über die Vergabe erfolgt durch die Vergabekommission für Stipendien. Der Beginn der Förderung ist in der Regel der 1. Oktober.

Von den Geförderten werden eine hochschulöffentliche Präsentation des Projektes und ein Abschlussbericht erwartet.

Die Bewerbung ist per E-Mail als PDF-Dokument (eine Datei inkl. Anlagen) mit folgenden Unterlagen 

· tabellarischer Lebenslauf,

· Kopien der Studienabschlusszeugnisse,

· Projektskizze mit Kurzzusammenfassung, Forschungsüberblick, Fragestellung und Methoden sowie Auswahlbibliographie (höchstens 8 Seiten),

· detaillierter Arbeitsplan,

· Referenzliste mit den Namen von zwei Hochschullehrern 

an die Bauhaus Research School zu richten.

Adresse / Email

Verweis auf Website Stipendien

Ansprechpartner

5. Postdoc-Stipendien

Das Bauhaus-Stipendium soll es hervorragenden promovierten Wissenschaftlern und Künstlern ermöglichen, ihre universitäre Laufbahn durch ein neues Forschungsprojekt voranzubringen. Mit dem Stipendium fördert die Universität innovative Ideen, die die Forschungsschwerpunkte der Fakultäten aufgreifen und ergänzen.

Kriterien für die Vergabe

Voraussetzung ist eine exzellente Promotion. Die Vergabekommission entscheidet nach Qualität und Erfolgsaussichten des Projektes. Das Postdoc-Projekt muss eine Anschlussfähigkeit zu den bestehenden Forschungsschwerpunkten der Bauhaus-Universität erkennen lassen und gleichzeitig diese durch einen originellen Ansatz bereichern.

Bewerbungs- und Auswahlverfahren

Bewerber können sich auf jede Ausschreibung der Bauhaus-Stipendien bis zum 30.09. des Jahres bewerben (Selbstbewerbung; Mehrfachbewerbung möglich). Die Entscheidung über die Vergabe erfolgt durch die Vergabekommission für Stipendien. Der Beginn der Förderung ist in der Regel der 1. Oktober.

Von den Geförderten werden eine hochschulöffentliche Präsentation des Projektes,

ein Engagement in der Doktorandenausbildung der Bauhaus Research School und ein Abschlussbericht erwartet.

Die Bewerbung ist per E-Mail als PDF-Dokument (eine Datei inkl. Anlagen) mit folgenden Unterlagen 

· tabellarischer Lebenslauf,

· Kopien der Studienabschlusszeugnisse sowie der Promotionsurkunde,

· Projektskizze mit Kurzzusammenfassung, Forschungsüberblick, Fragestellung und Methoden sowie Auswahlbibliographie (höchstens 10 Seiten),

· detaillierter Arbeitsplan,

· Referenzliste mit den Namen von zwei Hochschullehrern 

an die Bauhaus Research School zu richten.

Adresse / Email

Verweis auf Website Stipendien

Ansprechpartner

Beschluss des Rektorates der Bauhaus-Universität Weimar vom 23. Juli 2008

Aktuelle Ausschreibungen

Bauhaus-Stipendien

Das Rektorat der Bauhaus-Universität Weimar schreibt anlässlich des bevorstehenden Bauhaus-Jahres 2009 erstmals Bauhaus-Stipendien aus, die künftig jährlich vergeben werden sollen.

Im Förderzeitraum 2008/09 werden je drei Stipendien à 5.400 Euro (12 x 450 Euro) für Studienanfänger in den Bachelorstudiengängen

· Bauingenieurwesen

· Mediensysteme

· Urbanistik

(Bewerbungsfrist: 30. September 2008)

sowie je zwei Stipendien à 5.400 Euro (12 x 450 Euro) für Studienanfänger in den Masterstudiengängen

· Architektur

· Media Architecture

· Management [Bau Immobilien Infrastruktur]

· Medienkultur

(Bewerbungsfrist: 30. September 2008)

sowie drei Abschluss-Stipendien à 1.350 Euro (3 x 450 Euro) für Studierende der gestaltenden Fächer ausgeschrieben. Bei den Abschluss-Stipendien sind die Professoren der gestaltenden Fächer vorschlagsberechtigt. 

(Bewerbungsfrist: 30. September 2008)

Stipendien des Gleichstellungbeirates der Bauhaus-Universität Weimar

usw.
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